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19.22 

Abgeordneter Hermann Brückl, MA (FPÖ): Frau Abgeordnete Hamann von den 

Grünen hat behauptet, unser Antrag wäre nicht durchdacht, da davon auch bilinguale 

Schulen und Schulen, an denen Minderheitensprachen unterrichtet werden, was durch 

die Bundesverfassung rechtlich geschützt ist, betroffen wären. 

Ich berichtige tatsächlich, der Antragstext lautet, dass „unter Berücksichtigung der den 

sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, jeder Schüler ver-

pflichtet wird, sich im Geltungsbereich der Verordnung, sofern es nicht zur Unterrichts-

methode gehört, ausschließlich auf Deutsch zu verständigen.“ 

Frau Abgeordnete, ich würde Ihnen empfehlen, den Antrag genau durchzulesen. 

(Beifall bei der FPÖ.) 

19.23 

Präsidentin Doris Bures: Wir gehen nun in der Debatte weiter: Herr Abgeordneter 

Rudolf Taschner. – Bitte. 

 


